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Bandenwerbung — eine Gefahr
VON PETER RIEDERER

Für Frau Vizegememdeammann Streichen-

berger war heute ein besonderer Tag. Gegen
Abend wurde sie ihren einhundertsten
Augenschein im Gelände der Gemeinde Wili-
kon am See absolvieren. Ernsthaft uberlegte
sie, ob sie ihren Beruf bei der kommenden
Volkszahlung wahrheitsgemass mit
«Ausserhaus-Frau» anstelle des bisherigen
schlichten «Hausfrau» festhalten müsse.

Natürlich war auch der auf heute angesetzte

Augenschein von immenser Wichtigkeit.

Der örtliche Fussballklub verzeichnete
erstmals m der langjährigen Geschichte

einen tollen Erfolg Zwar bestand weiterhin
keine Aussicht auf einen Aufstieg m die 3.

Liga, aber es fanden sich Firmen, die eine
Bandenwerbung finanzieren wollten. Von
solcher Werbung, die am Rande des Spielfelds

etwas Farbe und optische Abwechslung

bietet, versprechen sich die bezahlenden

Firmen zusätzliche Geschäfte. Nach

den ersten Freudenausbruchen im Vorstand

ging man sofort daran, ein ordentliches

Baugesuch einzureichen.
Der Gemeinderat Wilikon am See freute

sich ebenfalls. Man war zwar traditionell
zurückhaltend, trug Sorge zur Natur und

vor allem zum See - mcht ohne Grund
gehörte die Gemeinde zu einem bekannten

Erholungsgebiet. Diese Bandenwerbung
aber wurde dem Fussballklub einen
hochwillkommenen finanziellen Zustupf
einbringen, und davon konnte der sportlich
engagierte Nachwuchs des Dorfes profitieren.

Selbstverständlich handelte man mcht

spontan. Ordnungsgemäss beriet man mit
der Baukommission und dem Baubeauftragten

der Gemeinde über Lange und Breite,

Farbe und Material sowie Übereinstimmung

mit den örtlichen und kantonalen
Bauvorschriften. Dann wurde das

Baugesuch öffentlich aufgelegt.
Zur grossen Überraschung des Gemem-

derates gingen aber Vorbehalte em. Nicht
nur der Landschaftsschutzverband deponierte

eine Einsprache, auch die nahegelegene

Jugendherberge und der Vogelschutz-
verem opponierten. Und so kam es eben

zum Augenschein.

Bälle verschmutzen
den See
Auf dem Fussballplatz versammelten sich

die Gememderatsdelegation mit Frau Strei-
chenberger an der Spitze sowie der Vorstand
des Fussballklubs. Je em Delegierter des

kantonalen Raumplanungsamtes, des

Bauamtes und des Gewasserschutzamtes wurden

unterstutzt durch eine junge Junstm
der kantonalen Verwaltung. Die Emspre-
cher hatten sich erstaunlicherweise auf
einen einzigen Rechtsvertreter geeinigt und
konnten dadurch ihre Delegation auf total
7 Personen beschranken.
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